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857. Verordnung: Änderung der Milch-Garantiemengen-Verordnung
858. Verordnung: Änderung der Milch-Referenzmengen-Zuteilungsverordnung
859. Verordnung: Ökologische Mindestkriterien für die Gewährung von ausschließlich national

finanzierten betrieblichen Förderungsmaßnahmen

857. Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, mit der die Milch-
Garantiemengen-Verordnung, BGBl. Nr 225/1995, geändert wird

Auf Grund der §§ 101 und 105 des Marktordnungsgesetzes 1985, BGBl. Nr 210, zuletzt geändert
durch das Bundesgesetz BGBl. Nr 298/1995, (MOG) wird verordnet:

Die Milch-Garantiemengen-Verordnung, BGBl. Nr 225/1995, wird wie folgt geändert:
l § 6 Abs. 3 letzter Satz wird gestrichen.
2. § 8 Abs. l Z 3 lautet:

„3. Die Betriebe des Abgebers und des Erwerbers liegen im selben Bundesland, soweit die Übertra-
gung für den Zwölf-Monatszeitraum 1995/96 wirksam werden soll."

3. Nach § 8 Abs. l Z 4 wird angefügt:

„5. Bei Abgabe der gesamten Referenzmenge eines Betriebs mit Wirksamkeit nach dem Zwölf-
Monatszeitraum 1995/96 hat der Abgeber darzulegen, daß er die Anlieferung von Milch aufgeben
will.

6. Bei Abgabe von mehr als 50% der Referenzmenge eines Betriebs mit Wirksamkeit nach dem
Zwölf-Monatszeitraum 1995/96 hat der Abgeber darzulegen, daß er diesen Anteil der Referenz-
menge nicht für die Anlieferung für seinen Betrieb benötigt.

7 Der Erwerber hat bei Erwerb mit Wirksamkeit nach dem Zwölf-Monatszeitraum 1995/96 darzu-
legen, daß er diese zusätzliche Referenzmenge zur Verbesserung der Struktur seines milcherzeu-
genden Betriebes benötigt, insbesondere weil er
a) innerhalb der letzten fünf Jahre den Betrieb übernommen hat oder
b) Investitionen in die Milcherzeugung für seinen Betrieb getätigt hat oder
c) die zum Erwerb vorgesehene Referenzmenge für die Ausnutzung der Produktionskapazitäten

seines Betriebs benötigt.
8. Soweit der Erwerber über keine Referenzmenge verfügt, hat er bei Erwerb mit Wirksamkeit nach

dem Zwölf-Monatszeitraum 1995/96 neben den Voraussetzungen gemäß Z 7 gleichzeitig mit der
Anzeige eine Unterlage vorzulegen, aus der hervorgeht, daß der Erwerb der Referenzmenge für
eine wirtschaftlich sinnvolle Betriebsführung erforderlich ist.

Werden mit der Anzeige keine Angaben gemäß Z 5 bis 8 gemacht, wird die Übertragung der Referenz-
menge nicht wirksam. Treten bei den Angaben begründete Zweifel an der Erfüllung der Voraussetzungen
gemäß Z 5 bis 8 auf, so hat der gemäß Z l zuständige Abnehmer die Anzeige der AMA zur Entscheidung
vorzulegen, ob die Übertragung durchgeführt werden kann. Werden nach der Überprüfung von der AMA
die Zweifel bestätigt, wird die Übertragung nicht wirksam."

4. § 9 Abs. l Z 3 lautet:

„3. Die Betriebe des Übertragenden und des Übernehmenden liegen im selben Bundesland, soweit
die Übertragung für den Zwölf-Monatszeitraum 1995/96 wirksam werden soll."

5. § 11 Abs. l Z l lautet:
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„l Einzelrichtmengen oder Anteile von Einzelrichtmengen gemäß § 75b Abs. l Z l bis 3 MOG er-
langt bzw erworben und stimmt im Falle des § 75b Abs. l Z 3 MOG der Verpächter der Übertra-
gung der Referenzmenge vom Pachtbetrieb auf einen anderen Betrieb zu. oder"

6. Nach § 13 wird folgender § 13a eingefügt:
„Fettgehalt bei Übertragung von Referenzmengen

§ 13a. (1) Referenzmengen werden mit dem Fettgehalt übertragen, der als repräsentativer Fettgehalt
mitgeteilt wurde oder auf Grund dauerhafter Übertragungen neu berechnet wurde.

(2) Bei Beendigung von vorübergehenden Referenzmengenübertragungen ist der Fettgehalt maß-
geblich, der mit dieser Referenzmenge übertragen wurde. Dies gilt auch bei Änderungen des Verfügungs-
rechts über einen Betrieb."

7 § 14 Abs. 2 erster Satz lautet:
„Referenzmengen, die gemäß § 5 Abs. 2 oder § 7 Abs. 6 der einzelstaatlichen Reserve zugeschlagen
worden sind, können nach Maßgabe der nachstehenden Bestimmungen dem neuen Verfügungsberechtig-
ten des Betriebs wieder zugeteilt werden:"

8. Nach § 16 Abs. 5 wird folgender Abs. 6 angefügt:
„(6) Die dem Heimgut mitgeteilte Anlieferungs-Referenzmenge - ausgenommen die provisorisch

zugeteilte Anlieferungs-Referenzmenge - kann anstelle auf dem Heimgut ganz oder teilweise auf dem
Almbetrieb des Betriebsinhabers genutzt werden. Der Betriebsinhaber hat die Nutzung auf dem Almbe-
trieb dem Abnehmer schriftlich anzuzeigen."

9. § 18 Abs. 1 Z1 lautet:
„l der Milcherzeuger.die Milchanlieferung seit mindestens zwölf Monaten wieder aufgenommen hat

und"
10. § 20 erster Satz lautet:

„Bei jeder Beförderung von Waren der Unterposition 0401 1090, 0401 2019, 0401 2099, 0401 3019,
0401 3039 und 0401 3099 der Kombinierten Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs aus dem Inland in
einen anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union sind Rechnungen, Lieferscheine oder sonstige, ohne
technische Hilfe lesbare Belege mitzuführen, die mindestens folgende Angaben enthalten müssen:"

11 §21 lautet:
„Zulassung des Abnehmers

§ 21. (1) Abnehmer, die am 31 März 1995 als Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb im Sinne des
MOG bereits tätig sind, gelten als zugelassen im Sinne der in § l genannten Rechtsakte; sie haben bis
31 Jänner 1996 die Verpflichtungserklärung gemäß Art. 7 Abs. l lit. a der Verordnung (EWG)
Nr. 536/93 abzugeben und sich gleichzeitig zu verpflichten, die Qualität und die wertbestimmenden
Merkmale der angelieferten Milch gemäß den in der Anlage angeführten Kriterien von einem von der
AMA anerkannten Labor (§ 21 a) überprüfen zu lassen.

(2) Abnehmern,
l die ihre Tätigkeit als Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb [Art. 9 lit. f der Verordnung (EWG)

Nr. 3950/92] nach dem 31 März 1995 aufnehmen oder
2. bei denen es sich um Anlagen gemäß § 16a MOG oder § 69a MOG oder Einrichtungen, die Milch

im Sinne des § 3 Abs. 3 MOG übernommen haben, handelt oder
3. bei denen es sich um einen Zusammenschluß von Milcherzeugern zum Zweck des gemeinsamen

Transports von Milch oder Milcherzeugnissen aus Milch handelt,
wird die in den in § l genannten Rechtsakten vorgesehene Zulassung auf Antrag erteilt. Der Antrag ist
schriftlich in zweifacher Ausfertigung bei der AMA einzureichen. Im Antrag sind die in den in § l ge-
nannten Rechtsakten für die Erteilung der Zulassung vorgesehenen Voraussetzungen darzulegen und die
Verpflichtungserklärung gemäß Art. 7 Abs. l lit. a der Verordnung (EWG) Nr. 536/93 abzugeben. Weiter
haben sich die Abnehmer zu verpflichten, die Qualität und die wertbestimmenden Merkmale der angelie-
ferten Milch gemäß den in der Anlage angeführten Kriterien von einem von der AMA anerkannten Labor
(§21a) überprüfen zu lassen. Die AMA kann weitere Angaben fordern, wenn sie für Kontrollzwecke
notwendig sind. Die AMA erteilt die Zulassung, nachdem sie das Vorliegen der Voraussetzungen geprüft
hat.
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(3) Der Erzeuger darf nur an Abnehmer liefern, die zugelassen sind. Wird an einen nicht zugelasse-
nen Abnehmer geliefert, ist für diese Lieferung die Zusatzabgabe zu entrichten. Wird die Zulassung ge-
mäß Abs. 5 entzogen, hat der Abnehmer dies unverzüglich dem Milcherzeuger mitzuteilen und für die
angelieferte Milch die Zusatzabgabe zu entrichten, ohne den Milcherzeuger damit zu belasten.

(4) Mit Wirkung vom 31 März 1995 können zugelassen werden:
l Die in Abs. 2 Z 2 genannten Einrichtungen, die vor dem 31 Dezember 1994 bestanden haben,
2. Einrichtungen, die zur Bearbeitung und Verarbeitung von Milch aus biologischer Landwirtschaft

mit Hilfe öffentlicher Förderungsmittel errichtet wurden, aber vor dem 31 Dezember 1994 noch
nicht als Anlage gemäß § 16a MOG bestanden haben.

Die Zulassung ist bis 31 Jänner 1996 unter Vorlage der in Abs. 2 angeführten Unterlagen zu beantragen.
(5) Neben den in Art. 7 Abs. l lit. a der Verordnung (EWG) Nr. 536/93 angeführten Fällen ist die

Zulassung den Abnehmern zu entziehen, wenn sie trotz Verwarnung durch die AMA die Qualität und die
wertbestimmenden Merkmale der Milch in einem von der AMA nicht anerkannten Labor überprüfen
lassen."

12. Nach § 21 wird folgender § 21a eingefügt:
„Anerkennung von Labors

§ 21a. (1) Die Überprüfung der Qualität und wertbestimmenden Merkmale der an Abnehmer ange-
lieferten Milch nach den in der Anlage festgelegten Kriterien hat durch ein anerkanntes Labor zu erfol-
gen.

(2) Das Labor hat die Anerkennung bei der AMA schriftlich zu beantragen und das Vorhandensein
einer für die Durchführung der Aufgaben entsprechenden personellen und technischen Ausstattung sowie
einer die Qualität der Untersuchungsergebnisse sicherstellenden Betriebsweise darzulegen.

(3) Die AMA hat nach Überprüfung des Labors bei Vorliegen aller Voraussetzungen die Anerken-
nung zu erteilen und kann zusätzliche Auflagen, wie insbesondere das Vorhandensein technischer Ein-
richtungen sowie die Durchführung regelmäßiger Ringversuche, vorschreiben.

(4) Die AMA hat die anerkannten Labors regelmäßig sowie durch unangemeldete Kontrollen vor Ort
zu überprüfen, ob die für die Anerkennung erforderlichen Voraussetzungen noch vorliegen.

(5) Soweit die Voraussetzungen für die Anerkennung nicht mehr vorliegen oder auf Grund von
Überprüfungen festgestellt wird, daß die in der Anlage vorgesehenen Kriterien nicht eingehalten werden,
kann die Anerkennung widerrufen werden.

(6) Die Untersuchungsstellen, die gemäß Verordnung des Fachausschusses für Milch und Milchpro-
dukte betreffend Bestimmungen zur Feststellung der Qualität und der Inhaltsstoffe für die Bezahlung der
Anlieferungsmilch und Festsetzung von Qualitätsabschlägen (Verlautbarungsblatt der AMA für den Be-
reich Milch und Milchprodukte, 3. Stück/1993, Abschnitt A/Nr. 8) zur Untersuchung befugt sind, gelten
bis 31 März 1996 als anerkannte Labors, wenn sie den Antrag bis 31 Jänner 1996 einbringen. Die Aner-
kennung mit Wirkung ab l April 1996 hat gemäß Abs. 3 zu erfolgen."

13. §25 Abs. 2 lautet:
„(2) Der Abnehmer übersendet der AMA innerhalb von vier Monaten nach Ablauf jedes Zwölf-

Monatszeitraums eine Abgabeanmeldung, die für jeden Milcherzeuger folgende Daten enthält:
l Name, Anschrift und Betriebsnummer des Milcherzeugers,
2. bei Änderung der Anschrift des Milcherzeugers die alte und die neue Anschrift,
3. die der Abgabeanmeldung zugrunde gelegte Referenzmenge,
4. die Anlieferungsmenge ohne Berücksichtigung des Fettgehaltes,
5. die durch den Fettgehalt bedingte Erhöhung oder Verminderung der Anlieferungsmenge,
6. die Anlieferungsmenge, getrennt aufgeführt nach jener Menge unter Berücksichtigung der Fett-

korrektur,
a) die vom Abnehmer selbst verrechnet wurde,
b) die an andere Abnehmer weiterverrechnet wurde und
c) die von anderen Abnehmern rechnungsmäßig übernommen wurde,

7 die Höhe einer Über- oder Unterschreitung der Referenzmenge,
8. getrennt aufgeführt, die gegebenenfalls provisorisch zugeteilten oder nach § 14 Abs. l bis 3 zuge-

teilten Referenzmengen sowie
9 die zu entrichtende Zusatzabgabe."
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14. § 28 Abs. 2 und 3 lauten:

„(2) Die Direktverkaufs-Referenzmenge wird für die Dauer von höchstens zwei aufeinanderfolgen-
den Zwölf-Monatszeiträumen provisorisch zugeteilt. Kann der Milcherzeuger auf Grund der gemäß den
in § l genannten Rechtsakten erforderlichen Meldungen belegen, daß er seit mindestens zwölf Monaten
vom Beginn der provisorischen Zuteilung an im Ausmaß von mindestens 80% der provisorisch zugeteil-
ten Direktverkaufs-Referenzmenge Milch und Milcherzeugnisse direkt abgegeben hat, erhält er die ihm
mitgeteilte Direktverkaufs-Referenzmenge endgültig zugewiesen. Nach Ablauf von zwei Jahren ab der
provisorischen Zuteilung hat die AMA bei allen Milcherzeugern, denen noch keine endgültige Direktver-
kaufs-Referenzmenge zugeteilt wurde, zu überprüfen, ob im Ausmaß von mindestens 80 % der provisori-
schen Direktverkaufs-Referenzmenge Milch und Milcherzeugnisse als direkt abgegeben gemeldet wurden
und die Referenzmenge im jeweils zutreffenden Ausmaß endgültig zuzuteilen. Bei der Zuteilung der
endgültigen Referenzmenge auf Grund des tatsächlichen Ausmaßes des Direktverkaufs ist der Direktver-
kauf des letzten Zwölf-Monatszeitraums heranzuziehen.

(3) Die §§ 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 22 und 23 gelten für die Berechnung von Direktverkaufs-
Referenzmengen entsprechend. Soweit der Milcherzeuger über keine Anlieferungs-Referenzmenge ver-
fügt, hat die Berechnung der Direktverkaufs-Referenzmenge auf Antrag durch die AMA zu erfolgen."

15. § 28 wird folgender Abs. 4 angefügt:

„(4) Die dem Heimgut mitgeteilte Direktverkaufs-Referenzmenge kann anstelle auf dem Heimgut
ganz oder teilweise auf dem Almbetrieb des Betriebsinhabers genutzt werden. Ebenso kann die dem
Almbetrieb mitgeteilte Direktverkaufs-Referenzmenge auf dem Heimgut des Betriebsinhabers genutzt
werden. § 16 Abs. 5 und 6 sind sinngemäß anzuwenden."

16. §33 Abs. 2 lautet:

„(2) Mitgeteilte Direktverkaufs-Referenzmengen, die für Mengen an Milch und Milcherzeugnissen
zugeteilt wurden, die

l in einer in § 21 Abs. 2 Z 2 genannten Einrichtung verarbeitet werden oder
2. in einer Einrichtung verarbeitet werden, die zur Bearbeitung und Verarbeitung von Milch aus

biologischer Landwirtschaft mit Hilfe öffentlicher Förderungsmittel errichtet wurde, aber vor dem
31 Dezember 1994 noch nicht als Anlage gemäß § 16a MOG bestanden hat,

können abweichend von Abs. l vor der endgültigen Zuteilung auf Antrag von der AMA in eine An-
lieferungs-Referenzmenge umgewandelt werden, wenn ein Direktverkauf infolge der Abgabe nach Ver-
arbeitung der Milch in diesen Einrichtungen nicht möglich ist."

17 Nach § 33 Abs. 2 wird folgender Abs. 2a eingefügt:

„(2a) Direktverkaufs-Referenzmengen auf Almen können vor ihrer endgültigen Zuteilung in Anliefe-
rungs-Referenzmengen umgewandelt werden, wenn sich insbesondere auf Grund der Witterungsbedin-
gungen eine Änderung des Vermarktungsverhaltens mit höherer Anlieferung ergeben hat."

18. §34 lautet:

„Mitwirkungs- und Duldungspflichten

§34. Zum Zwecke der Überwachung haben die Abnehmer, Labors, Milcherzeuger und Direktver-
käufer den Organen und Beauftragten des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, der AMA,
der Europäischen Union und des Europäischen Rechnungshofs (Prüforgane) das Betreten der Betriebs-
stätte während der üblichen Betriebszeit oder nach Vereinbarung zu gestatten, auf Verlangen die in Be-
tracht kommenden kaufmännischen Bücher, besonderen Aufzeichnungen, Belege und sonstigen Schrift-
stücke zur Einsicht vorzulegen, Auskunft zu erteilen und die erforderliche Unterstützung zu gewähren.
Bei automationsunterstützter Buchführung haben sie auf ihre Kosten Listen mit den erforderlichen Anga-
ben auszudrucken, soweit es die Prüforgane verlangen."

19. Nach § 36 Z l wird folgende Z 1a eingefügt:
„la. als Abnehmer die angelieferte Milch in einem nicht zugelassenen Labor auf die Qualität und die

wertbestimmenden Merkmale gemäß der Anlage untersuchen läßt,"
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20. Die Anlage lautet:

„Anlage
zu §21

Die Bestimmung der Qualität und der wertbestimmenden Merkmale der angelieferten Milch hat nach
folgender Vorgangsweise.zu erfolgen:

I. Beurteilungskriterien, Anzahl der Untersuchungen und Untersuchungsmethoden

1. Fettgehalt
bei getrennter Übernahme von Früh- und von Abendmilch mindestens vier Untersuchungen alternie-

rend, bei Tagesgemelken oder größeren Intervallen mindestens drei Untersuchungen pro Monat
Routinemethode: Infrarotspektralphotometrie
Referenzmethode: DIN 10310

2. Eiweißgehalt
wie bei Z l

Routinemethode: Infrarotspektralphotometrie
Referenzmethode: ÖNORM DIN 10334

3. Keimzahl
mindestens zwei Untersuchungen pro Monat

Routinemethode: automatisierte fluoreszenzoptische Keimzählmethode
Wenn die Keimzählung mit einem Bactoscan-8000-Gerät durchgeführt wird, sind die ermittelten

Bactoscan-Impulse anhand der nachstehenden Formel in Keimzahlvergleichswerte umzurechnen:
log Keimzahl = 1,731 + 1 575xlog BSC-Impulse-0,095x(log BSC-Impulse)2

Referenzmethode: 91/180 (EWG) Anhang II

4. Somatische Zellen
mindestens eine Untersuchung pro Monat

Routinemethode: automatisierte fluoreszenzoptische Zellzählmethode
Referenzmethode: 91/180 (EWG) Anhang H/VH

5. Hemmstoffe
mindestens eine Untersuchung pro Monat

Routinemethode: Brillantschwarz-Reduktionstest
Referenzmethode: ÖNORM DIN 10182 (Teil 1)

6. Gefrierpunkt
Die Kontrollen sind zumindest vierteljährlich vorzunehmen.

Routinemethode: Kryoskopie
Referenzmethode: 91/180 (EWG) Anhang II/I

Anstelle der unter Z1 bis 6 genannten Routinemethode kann ein anderes Untersuchungsverfahren
auf Antrag durch die AMA zugelassen werden, sofern auf Grund wissenschaftlicher Untersuchungen
(Validierung) die Gleichwertigkeit mit der Referenzmethode nachgewiesen wird.

Hinsichtlich der Beschreibung, Standardisierung und Durchführung der Untersuchungen werden von
der Agrarmarkt Austria mittels Merkblatt den Labors die für eine ordnungsgemäße Durchführung der
einzuhaltenden Vorgangsweise notwendigen Informationen nach dem Stand der Technik bekanntgege-
ben.
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II. Bewertung der Ergebnisse
1. Bewertungsgrundlagen

a) Fettgehalt
Grundlage für die Bewertung bildet das auf Hundertstelprozente abgerundete arithmetische Mit-
tel der Untersuchungsergebnisse gemäß Teil I Z l

b) Eiweißgehalt
wie bei lit. a

c) Keimzahl
Grundlage für die Bewertung bildet das arithmetische Mittel aus den Keimzahlvergleichswerten
des Abrechnungsmonats. Liegt dieser Monatsmittelwert in der Bewertungsstufe 2, so ist das
geometrische Mittel der letzten zwei Monate dann heranzuziehen, wenn dieser Wert der Bewer-
tungsstufe l entspricht. Bei Neulieferanten, bei denen keine Untersuchungsergebnisse aus dem
Vormonat vorliegen, werden Keimzahlvergleichswerte von 30 000/ml angenommen.

d) Somatische Zellen
Grundlage für die Bewertung bildet der jeweilige Monatswert. Liegt dieser Wert in der Bewer-
tungsstufe 2, so ist das geometrische Mittel der letzten drei Monate dann heranzuziehen, wenn
dieser Wert der. Bewertungsstufe l entspricht. Bei Neulieferanten, bei denen keine Untersu-
chungsergebnisse aus den Vormonaten vorliegen, werden Zellzahlen von 100 000/ml ange-
nommen.

e) Hemmstoffe
Liegt ein hemmstoffpositives Ergebnis vor, so ist der Milcherzeuger umgehend vom zuständigen
Abnehmer nachweislich zu verständigen und von der Übernahme auszuschließen. Die Wiederzu-
lassung erfolgt, wenn der Milcherzeuger von einem unter Z 5 genannten Labor den Nachweis der
Hemmstofffreiheit seiner Anlieferungsmilch erbringt.

f) Gefrierpunkt
Ein Grenzwert von -0,515 °C (Festzeitmeßmethode; kritische Differenz = 0,004 °C) darf nicht
überschritten werden. Der Abnehmer ist bei Überschreitung des Grenzwertes unverzüglich und
nachweislich zu verständigen. Der Nachweis über die Freiheit von Fremdwasser ist über eine
Vollprobe (Stallprobe) zu führen.

2. Protokollführung durch die Labors
Die Untersuchungsergebnisse sind in Protokollen (auch in EDV-Ausdrucken) mit der Bezeichnung

der Proben, der Angaben des Datums der Probenahme und des Datums der Untersuchung festzuhalten
und mit der Unterschrift des mit der Untersuchung Beauftragten zu versehen. Die Protokolle oder die
entsprechenden elektronischen Datenträger sind in der Untersuchungsstelle mindestens drei Jahre auf-
zubewahren. Bei den elektronischen Datenträgern muß für die Dauer der Aufbewahrung die Lesbarkeit
gesichert sein.

3. Einstufung nach Qualitätsmerkmalen
Die Höhe der Qualitätsabschläge ist im Liefervertrag zwischen Milcherzeuger und Abnehmer zu re-

geln.
Für die Einstufung nach Qualitätsmerkmalen gelten folgende Bewertungsstufen:

Keimzahlvergleichswert Bewertungsstufe
bis 100 000/ml l
bis 300 000/ml 2
bis 600 000/ml 3
über 600 000/ml 4
Zellzahl Bewertungsstufe
bis 350 000/ml l
bis 500 000/ml 2
bis 750 000/ml 3
über 750 000/ml 4



8975288. Stück - Ausgegeben am 22. Dezember 1995 -Nr 857

Bei positivem Hemmstoffnachweis sowie bei rechtskräftig festgestellten Verstößen gegen lebensmit-
telrechtliche Bestimmungen wird die gesamte Monatslieferung als nicht den Mindestanforderungen ent-
sprechend abgewertet; der Qualitätsabschlag entspricht der Summe der Abzüge der Bewertungsstufe 4 bei
Keimzahl und Zellzahl.

4. Vorgangsweise bei fehlenden Proben

Fallen Proben aus, so sind - soweit es technisch möglich ist - Nachuntersuchungen durchzuführen.
Wenn keine Nachuntersuchung möglich ist, sind die Ergebnisse der vorhandenen Untersuchungen für die
Einstufung heranzuziehen. Wird die Lieferung vor der ersten Probenahme des Abrechnungsmonats ein-
gestellt, so sind die Ergebnisse des Vormonats für die Abrechnung heranzuziehen. Wird die Lieferung in
einem Monat erst nach der letzten Probenahme dieses Monats wieder aufgenommen, so erfolgt die Ab-
rechnung entsprechend Teil 11 Z l lit. c und lit. d.

Bei Fehlen von Proben für die Feststellung des Fettgehaltes und des Eiweißgehaltes dient das arith-
metische Mittel der vorhandenen Ergebnisse bzw das. Ergebnis einer einzigen Probe als Auszahlungs-
grundlage.

Liegt überhaupt kein Untersuchungsergebnis vor, so ist die Auszahlung auf der Basis des Durch-
schnittes des Abnehmers des letzten Abrechnungsmonats vorzunehmen.

5. Gegenproben

Der Milcherzeuger ist berechtigt, im Rahmen der routinemäßigen Probenahmen Gegenproben durch
befugte Personen ziehen und bei einer hiefür autorisierten Untersuchungsstelle seiner Wahl überprüfen zu
lassen. Als autorisierte Stellen gelten andere anerkannte Labors und staatliche Untersuchungsanstalten,
wie die Bundesanstalten für Milchwirtschaft, die Untersuchungsanstalten gemäß § 42 Lebensmittelgesetz
1975 und das Qualitätslabor der Agrarmarkt Austria. Gegenproben sind mittels Referenzmethoden zu-
mindest in Doppelbestimmung zu untersuchen. Ist die Differenz der Ergebnisse zwischen der Routine-
probe und der Gegenprobe größer als der Wert der kritischen Differenz der Referenzmethode gemäß
ISO 5725 (1994), so ist das Ergebnis der Gegenprobe als gültig anzusehen. Ist die Differenz der Er-
gebnisse geringer als die kritische Differenz, ist das Ergebnis der Routineprobe heranzuziehen. Im ersten
Fall trägt die Kosten für Probenahme und Untersuchung der Abnehmer, im zweiten Fall der Milcherzeu-
ger.

Die kritischen Differenzen betragen (Doppelbestimmung in beiden Labors):

Fettgehalt (DIN 10310) 0,19%
Eiweißgehalt (ÖNORM DIN 10334) 0,16 g/l 00 g
Gefrierpunkt [91 /l 80 (EWG) Anhang I I/I] 0,005 °C
Gesamtkeimzahl [91/180 (EWG) Anhang II] noch nicht festgelegt
somatische Zellen [91/180 (EWG) Anhang II/VII] noch nicht festgelegt
Hemmstoffe (ÖNORM DIN 10182 Teil 1) nicht anwendbar

6. Untersuchungskosten

Die Gesamtkosten der Untersuchungen zur Feststellung der Qualitätsmerkmale und der Inhaltsstoffe
der angelieferten Milch einschließlich der Kosten für die Probenahme und den Probentransport sind von
den Abnehmern im Verhältnis der untersuchten Probenanzahl zu tragen.

III. Probenahme und Probentransport

1. Probenehmer

Die Probenahme hat durch fachlich geeignete Personen zu erfolgen. Als fachliche Eignung wird je-
denfalls eine einschlägige abgeschlossene Berufsausbildung oder eine entsprechende fachliche Unterwei-
sung in sämtlichen Fragen der Probenahme und des Probentransportes angesehen. Diese Unterweisung
wird von der zuständigen Untersuchungsstelle bzw vom Milchprüfring oder im Zusammenhang mit der
Ausbildung der Milchsammelwagenfahrer im Rahmen der Fahrerschulung an den Bundesanstalten für
Milchwirtschaft durchgeführt. Die Eignung zur Probenahme ist nach erfolgter Unterweisung von der
Ausbildungsstelle zu bestätigen.
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2. Probenahmetermine

Die mit der Probenahme befaßten Personen werden über das Datum der Probenahme kurzfristig in
Kenntnis gesetzt. Diese Meldung ist streng vertraulich zu behandeln und darf Unbefugten nicht mitgeteilt
werden.

Es dürfen auch keine wie immer gearteten Äußerungen abgegeben bzw Handlungen gesetzt werden,
aus denen ein Hinweis über den Termin einer bevorstehenden Probenahme abgeleitet werden kann. Bei
täglich zweimaliger Anlieferung erfolgt die Probenahme abwechselnd aus der Morgenmilch und aus der
Abendmilch.

3. Probemenge

Pro Milcherzeuger darf nur eine Milchprobe an die Untersuchungsstelle weitergeleitet werden. Diese
ist so zu ziehen, daß sie repräsentativ für die gesamte Liefermenge zum Zeitpunkt der Probenahme ist.
Die Probegefäße sind soweit zu füllen, daß eine ordnungsgemäße Durchmischung vor der Untersuchung
ermöglicht wird.

4. Geräte und Gefäße für die Probenahme
Zur Probenahme sind Geräte und Gefäße gemäß ÖNORM N 2500 zu verwenden. Die Probeflaschen

sind in geeigneter Weise zu verschließen. Im Fall von Neuanschaffungen nach dem l Jänner 1996 sind
Probeflaschen gemäß ÖNORM L 5266 zu verwenden.

5. Automatische Probenahme
Eine automatische Probenahme bei Milchsammelwagen und bei stationären Geräten kann grund-

sätzlich nur dann erfolgen, wenn
a) die Probenahmeanlage den Anforderungen der ÖNORM L 5265 (Ausgabetag l Dezember 1986)

entspricht und ab dem Baujahr 1990 typisiert worden ist. Sollte die Typisierung bereits in einem
Mitgliedstaat der EU erfolgt sein, ist eine solche in Österreich nicht mehr erforderlich. Probe-
nahmesysteme, die vor dem Jahre 1990 in Betrieb genommen wurden, sind von der Typisierung
ausgenommen.

b) die Probenahmeanlage entsprechend den Anforderungen der ÖNORM L 5265 vor dem Erstein-
satz unter Bezug auf die bei der Typisierungsprüfung festgestellten kritischen Bereiche der An-
nahmemenge, einer Erstprüfung unterzogen wurde und daraufhin mittels Zertifikat für die Eig-
nung zur Probenahme freigegeben wurde.
Die jährliche Wiederholungsabnahme ist jeweils spätestens zwei Monate nach dem Jahrestag der
Erstüberprüfung der Anlage durch ein anerkanntes Labor vorzunehmen. Wird die jährliche
Überprüfung vor dem Ablauf eines Jahres vorgenommen, so beginnen die Fristen ab diesem
Zeitpunkt neu zu laufen.

c) Probenahmeanlagen, welche die Wiederholungsprüfung nicht bestanden haben, sind zur Probe-
nahme nicht zugelassen. Die Prüfplakette (siehe lit. d) ist vor Beginn der Wiederholungsprüfung
zu entfernen. Ein Einsatz des Probenahmesystems ist erst nach erfolgter bestandener Wiederho-
lungsprüfung möglich.

d) zum Nachweis der normgerechten und mit positivem Ergebnis abgeschlossenen Überprüfung am
Milchsammelwagen an geeigneter sichtbarer Stelle eine Prüfplakette gemäß ÖNORM L 5268
(Ausgabetag l April 1987) angebracht wird.
Am Probenahme- bzw Abschlauchsystem dürfen zwischen den Prüfintervallen keine nachträgli-
chen Änderungen auch nicht von seiten des Herstellers vorgenommen werden, welche den Be-
dingungen zum Zeitpunkt der Überprüfung nicht mehr entsprechen. Wird ein funktionsbeein-
trächtigender Eingriff durchgeführt, muß die normgerechte Funktionsweise im Hinblick auf die
ÖNORM L 5265 durch eine Zwischenprüfung kontrolliert werden.

e) Zur Aufnahme der Probeflaschen sind Stativkästen gemäß ÖNORM L 5267 (Ausgabetag
l Oktober 1986) zu verwenden.

Vor dem Abschlauchen ist die Milch in dem Behälter durchzumischen. Dabei sind analog die
Bestimmungen der Z 4 und Z 5 einzuhalten.

Beim Abschlauchen aus den Milcherzeugergefäßen ist sicherzustellen, daß eine nachteilige Be-
einflussung der Probe nicht erfolgt.
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Zur Reinigungskontrolle des Probenahmegerätes ist am Beginn der Probenahme eine oder mehrere
Proben von Hand aus und parallel dazu mittels Probenahmegerät zu ziehen. Weisen die Ergebnisse der
Keimzahlbestimmung auf Reinigungsmängel hin, so ist die Probenahme nach neuerlicher Reinigung zu
wiederholen.
6. Probenahme aus Behältern

Die Probenahme kann aus der Kanne, aus den Hofbehältern, aus dem Meßgefäß oder aus dem Wie-
gebehälter erfolgen. Zum Durchmischen sind Geräte gemäß ÖNORM N 2500 zu verwenden. Im Meß-
gefäß kann die Milch auch durch wiederholtes Eintauchen des Schwimmers durchgemischt werden. Das
Ausleeren der Milch in den Wiegebehälter wird bei Vorhandensein eines Prallsiebes als ausreichende
Durchmischung angesehen.

Bei Kühlwannen und Hofbehältern erfolgt das Durchmischen mit dem Rührstab oder mit dem
Rührwerk. Falls die zu prüfende Milch auf mehrere Kannen verteilt ist, so werden dem jeweiligen Inhalt
entsprechende Teilmengen entnommen und aus deren Gemisch hierauf eine repräsentative Durchschnitts-
probe gezogen.
7 Bezeichnung der Proben und Protokollführung

Ein bestimmtes System der Einordnung der Proben in Stative und Versandbehälter sowie der Proto-
kollführung mit Datum, Betrieb, Lieferantennummer, Name und Unterschrift des Probenehmers hat zu
gewährleisten, daß jede einzelne Probe mit Sicherheit identifiziert werden kann. Bei Einsatz einer elek-
tronischen Probenidentifikation ist auf die ÖNORM L 5240 und ÖNORM L 5266 Bedacht zu nehmen.

Der Abnehmer hat ferner zu bestätigen, daß bei der Probenahme insbesondere die Bestimmungen
gemäß der Z 2 und Z 5 eingehalten wurden.
8. Aufbewahrung und Transport der Proben

Die gefüllten Probegefäße sind während des Transportes kühl aufzubewahren. Während des Trans-
portes sind die Proben auch vor Verschmutzung zu schützen. Die Proben sind zum frühestmöglichen
Zeitpunkt an ein gemäß § 21a anerkanntes Labor zu senden, von diesem zu übernehmen und ordnungs-
gemäß bis zur Untersuchung aufzubewahren.
9. Konservierung der Proben

Die Rohmilchproben, ausgenommen jene für den Hemmstoffnachweis, sind mittels einer Lösung auf
der Basis von Natriumazid und Chloramphenicol, welche zur Stabilisierung des pH-Wertes Trina-
triumcitrat-5,5-hydrat enthält, zu konservieren. Bromphenolblau wird als Farbstoff zugesetzt. Die Dosie-
rung der Konservierungslösung beträgt 0,1 ml pro 40 ml Milchprobe.

Konservierte Proben dürfen bei einem Temperaturbereich bis 20 °C sechs Stunden und bei ca. 4 °C
weitere 72 Stunden aufbewahrt werden.

Die Herstellung dieser Konservierungslösung erfolgt für sämtliche Labors im Qualitätslabor der
Agrarmarkt Austria."

Molterer

858. Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, mit der die Milch-
Referenzmengen-Zuteilungsverordnung, BGBl. Nr 226/1995, geändert wird

Auf Grund der §§ 101 und 105 des Marktordnungsgesetzes 1985, BGBl. Nr 210, zuletzt geändert
durch das Bundesgesetz BGBl. Nr 298/1995, (MOG) wird verordnet:

Die Milch-Referenzmengen-Zuteilungsverordnung, BGBl. Nr. 226/1995, in der Fassung der Ver-
ordnung BGBl. Nr. 412/1995 wird wie folgt geändert:

l Nach § 7 Abs. l Z 5 wird folgende Z 6 eingefügt:
„6. Soweit für Referenzmengen gemäß § 3 Abs. 2 kein repräsentativer Fettgehalt auf Basis der ange-

lieferten Milch festgestellt werden kann, wird der repräsentative Fettgehalt mit 4,03% festge-
setzt."

2. § 9 Abs. 4 Z 3 lautet:
„3. wird die Direktverkaufs-Referenzmenge für die Dauer von höchstens zwei aufeinanderfolgenden

l Zwölf-Monatszeiträumen provisorisch zugeteilt. Kann der Milcherzeuger auf Grund der gemäß
den in § l genannten Rechtsakten erforderlichen Aufzeichnungen und Meldungen belegen, daß er
im abgelaufenen Zwölf-Monatszeitraum im Ausmaß von mindestens 80% der provisorisch zuge-
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teilten Direktverkaufs-Referenzmenge Milch und Milcherzeugnisse direkt abgegeben hat, erhält
er die mitgeteilte Direktverkaufs-Referenzmenge endgültig zugewiesen. Hat der Milcherzeuger
auch nach Ablauf des zweiten Zwölf-Monatszeitraums nicht mindestens im Ausmaß von 80% der
provisorischen Direktverkaufs-Referenzmenge Milch und Milcherzeugnisse direkt abgegeben, ist
die Direktverkaufs-Referenzmenge mit dem mit l April 1997 beginnenden Zwölf-
Monatszeitraum an das Ausmaß der für den abgelaufenen Zwölf-Monatszeitraum nachgewiesenen
Mengen anzupassen."

3. Nach § 9 Abs. 7 werden folgende Abs. 8 und 9 angefügt:
„(8) Abweichend von Abs. 7 kann die Mitteilung oder der Bescheid bis zum Ablauf der Verjäh-

rungsfrist von der AMA mit rückwirkender Kraft abgeändert werden, wenn die Mitteilung (der Bescheid)
zu Lasten des Milcherzeugers durch wissentlich unwahre. Angaben oder durch eine strafbare Handlung
herbeigeführt worden ist.

(9) Soweit sich auf Grund eines Rechtsmittels oder Rechtsbehelfs Änderungen hinsichtl ich der dem
Milcherzeuger zustehenden Referenzmenge ergeben, kann abweichend von Abs. 7 die Aufhebung oder
Abänderung der Mitteilung (des Bescheids) innerhalb von sechs Monaten nach Zustellung der Entschei-
dung erfolgen."

Molterer

859. Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft über ökologische
Mindestkriterien für die Gewährung von ausschließlich national finanzierten betrieb-

lichen Förderungsmaßnahmen
Auf Grund von § 2 Abs. 4 LWG 1992, BGBl. Nr. 375/1992, in der Fassung des Bundesgesetzes,

BGBl. Nr 298/1995 wird verordnet:
§ 1. Die Gewährung von Förderungen auf Grund von ausschließlich national finanzierten betrieb-

lichen Förderungsmaßnahmen setzt voraus, daß unbeschadet sonstiger festgelegter Voraussetzungen bei
der Bewirtschaftung des Betriebes unter Bedachtnahme auf das Ziel und den Gegenstand der Maßnahme
ökologische Mindestkriterien erfüll t werden, soweit sie nicht Gegenstand der Förderungsmaßnahme sind.

§ 2. Ökologische Mindestkriterien im Sinne dieser Verordnung sind
1 allgemein

die in der Anlage beschriebenen „Regeln der guten fachlichen Praxis in der Landwirtschaft"
2. Biomasseheizanlagen

a) bei Hackgutheiz- oder Scheitholzanlagen Typenprüfung durch die Bundesanstalt für Land-
technik oder eine andere staatlich autorisierte Prüfstelle hinsichtlich Leistung, Wirkungsgrad
und Emissionen;

b) bei Strohheizanlagen Typenprüfung gemäß ÖNORM M 9465.
§ 3. Die Anordnung der Erfüllung ökologischer Mindestkriterien erfolgt jeweils unter Bedachtnahme

auf das Ziel und den Gegenstand der Maßnahme und unter Bedachtnahme auf die sich aus dem Vertrag
über den Beitritt der Republik Österreich zur Europäischen Union ergebenden Verpflichtungen.

§ 4. Diese Verordnung tritt mit l Jänner 1996 in Kraft.

Molterer

___Anlage___
zur Verordnung

Regeln der guten fachlichen Praxis
Die Regeln der guten landwirtschaftlichen Praxis auf Basis von Anhang II der Richt l in ie des Rates

zum Schutz der Gewässer vor Verunreinigungen durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen
(RL 91/676/EWG) haben als wasserwirtschaftliches Ziel die Hintanhaltung der Befrachtung von Gewäs-
sern mit Nitrat. Neben einer optimalen Nährstoffversorgung der Pflanzen und Aufrechterhaltung der
Bodenfruchtbarkeit soll eine organische bzw bakteriologische Verunreinigung sowie Nährstoffanreiche-
rung des Grundwassers über die Schwankungsbreite der natürlichen Grundlast hinaus bestmöglich ver-
mieden werden.
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Die entscheidenden Maßnahmen zur Verringerung der Nitratauswaschung liegen insbesondere in ei-
ner bedarfs- und zeitgerechten Düngung unter Berücksichtigung der Standortseigenschaften sowie einer
möglichst langen Bodenbedeckung.

Weiters soll ein Nährstoffeintrag (Stickstoff, Phosphat) auch in Oberflächengewässer durch Ab-
schwemmung und Erosion verhindert werden.

l Zeiträume, in denen Düngemittel nicht auf landwirtschaftlichen Flächen ausgebracht werden
sollten:
Schnell wirkende bzw leicht lösliche Stickstoffdünger (Jauche, Gülle, Geflügelkot, mineral. Am-

monium- und Nitratdünger sowie Amidstickstoff in Form von Harnstoff) und Klärschlamm dürfen auf
Ackerflächen - im Gegensatz zu Stallmist oder Kompost - nicht nach der Ernte ausgebracht werden,
wenn danach keine Kultur mit Aussicht auf hinreichende Bestandesentwicklung im selben Jahr bestellt
wird. Die Zeitspanne zwischen Düngung und Bestellung ist so kurz wie möglich zu bemessen (maximale
Zeitspanne: 14 Tage).

Die Ausbringung von Stickstoffdüngern zu Winterungen und Zwischenfrüchten darf, so eine
N-Zufuhr auf Grund der Bedingungen des Standortes, der Vorfrucht und/oder der Bestandesentwicklung
überhaupt geboten erscheint, die Gabe an feldfallendem Stickstoff) in Höhe von 40 kg Ammonium- und
Nitratstickstoff sowie Amidstickstoff in Form von Harnstoff oder 80 kg Gesamt-Stickstoff je Hektar nicht
überschreiten.

2. Ausbringung von Düngemitteln auf stark geneigten landwirtschaftlichen Flächen:
Das Ausbringen von Flüssigdüngern (ausgenommen Jauche) und Klärschlamm auf brachliegenden

Ackerflächen in Hanglagen hat zu unterbleiben, wenn erfahrungsgemäß Abschwemmungsgefahr in
Oberflächengewässer besteht und keine unmittelbare Einarbeitung erfolgt (maximale Zeitspanne: 7 Tage).

Jedwede Düngung in Hanglagen mit einer Neigung größer als 20% darf nur auf Flächen mit Pflan-
zenbewuchs oder unmittelbar vor dem Anbau einer Haupt- oder Zwischenfrucht erfolgen (maximale Zeit-
spanne: 7 Tage).

3. Ausbringung von Düngemitteln auf wassergesättigten, überschwemmten, gefrorenen oder
schneebedeckten Böden:
Auf durchgefrorenen (1), wassergesättigten (2) oder überschwemmten Böden sowie bei geschlosse-

ner Schneedecke (3) ist eine Düngung weder auf Ackerland noch auf Grünland zulässig. Diese Regelung
gilt sowohl für ebene als auch für hängige Flächen.

(1) „Durchgefroren" bedeutet, daß der Boden tiefergehend (dh. mehr als 5 cm Bodentiefe) und nicht
nur vorübergehend oberflächlich gefroren ist. In Fällen, in denen der Boden zT nachts und am Morgen
oberflächlich gefroren ist, die dünne oberflächliche Gefrierschicht tagsüber bei Sonneneinstrahlung je-
doch wieder auftaut und der Boden daher aufnahmefähig ist, kann nicht von einem durchgefrorenen Bo-
den gesprochen werden.

Ein auftauender Boden kann allerdings wassergesättigt sein.
(2) „Wassergesättigt" ist ein Boden, dessen Wasseraufnahmefähigkeit erschöpft ist. In diesem Zu-

stand ist der Boden jedenfalls nicht befahrbar.
(3) Eine „geschlossene" Schneedecke liegt vor, wenn keine Bodenteile im Ackerland bzw im

Grünland auch keine Pflanzenteile mehr sichtbar sind und wenn die Schneedecke eine Mindesthöhe von
5 bis 10 cm aufweist.

4. Bedingungen für das Ausbringen von Düngemitteln auf landwirtschaftlichen Flächen in der
Nähe von Wasserläufen:
Bei der Düngung entlang von Oberflächengewässern sind die Nutzflächen unter Berücksichtigung

der Hangneigung und des Bewuchses im Bereich des weiter unten angeführten Abstandes zum Gewässer
so zu behandeln, daß ein direkter Düngereintrag in die Oberflächengewässer im Zuge der Düngerausbrin-
gung sowie eine Düngerabschwemmung in diese vermieden wird.

1) feldfallend ist jener Anteil des Wirtschaftsdüngerstickstoffes, der seiner Gesamtwirkung entspricht
(= Direktwirkung + Summe aller Nachwirkungen). Umrechnungsfaktoren siehe „Richtlinie für die sachgerechte
Düngung des Fachbeirates für Bodenfruchtbarkeit und Bodenschutz"
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Für derartige Randzonen gelten in Abhängigkeit von der Sohlbreite sowie mit Rücksicht auf die ört-
lichen Verhältnisse (zB Hangneigung, Oberflächenbeschaffenheit) folgende Breiten:
Sohlbreite des Gewässers < 2 m mindestens 2,5 m
Sohlbreite des Gewässers > 2 m - < 10 m mindestens 2,5 - 5,0 m
Sohlbreite des Gewässers > 10 m mindestens 2,5 - 10,0 m
Teiche und Seen mindestens 2,5 - 10,0 m

5. Fassungsvermögen und Bauweise von Behältern zur Lagerung von Dung, einschließlich
Maßnahmen zur Verhinderung von Gewässerverunreinigungen durch Einleiten und
Versickern von dunghaltigen Flüssigkeiten und von gelagertem Pflanzenmaterial wie zB
Silagesickersäften in das Grundwasser und in Oberflächengewässer:
Lagereinrichtungen für Düngemittel sind mit Ausnahme der Lagerungsdauer nach den technischen

Anforderungen des ÖKL-Baumerkblattes Nr 24 „Düngersammelanlagen für wirtschaftseigene Dünger"
zu errichten. Gegebenenfalls ist das ÖKL-Baumerkblatt 24a „Technische Richtl inien für die Errichtung
einer Düngeraufbereitungsplatte für die bäuerliche Kompostierung" zu beachten.

Düngersammelanlagen sind für eine mindestens 4monatige Lagerungsdauer, bei Betrieben mit weni-
ger als 40 DGVE für eine mindestens 3 monatige Lagerungsdauer auszurichten.

Die Lagerung von Festmist erfolgt grundsätzlich auf technisch dichten Flächen mit geregeltem Ab-
fluß der Sickersäfte in eine flüssigkeitsdichte Gülle-, Jauche- oder Sammelgrube.

Zwischenlager von Festmist in Form von Feldmieten erfolgen nur dann ohne befestigte Bodenplatte
und ohne Auffangbehälter, wenn

- sie nicht in Nähe von offenen Gewässern situiert werden (Mindestabstand 20 m),
- ein Abfließen des Sickersaftes in ein oberirdisches Gewässer nicht befürchtet werden muß,
- der mittlere Abstand zwischen dem Grundwasserspiegel und der Geländeoberkante mehr als ei-

nen Meter beträgt,
- es sich nicht um staunasse Böden handelt,
- sie auf landwirtschaftlich bewirtschafteten Flächen eingerichtet werden,
- eine Mindestmächtigkeit grobskelett- und sandarmen Bodenmaterials von 50 cm auf Ackerland

und 20 cm auf Grünland gegeben ist,
- ein jährlicher Wechsel des Standortes erfolgt,
- der Festmist während der Hauptrottephase (4 Wochen) großteils auf einer befestigten Bodenplat-

te vorgelagert wurde oder wenn der Festmist mehr als 50% TM (bei hoher Einstreu) enthält und
- die Lagerungsmenge 30 m3 bzw 25 t je Feldmiete und Hektar nicht übersteigt. Unter der Voraus-

setzung einer Lagerungsdauer von weniger als drei Monaten oder bei Abdeckung mittels Vlies
kann die Lagerungsmenge auch 50 m3 bzw. 40 t je Feldmiete und Hektar betragen.

Das Eindringen der Sickersäfte von Silagen, Kompostmieten usw in Grund- oder Oberflächenge-
wässer ist durch geeignete Maßnahmen wie zB Einleiten in Gülle- oder Jauchegruben bzw in eigene
Auffangbehälter bzw durch Abdeckung des Lagergutes zu verhindern. Es gelten diesbezüglich auch die
einschlägigen ÖKL-Baumerkblätter für den Silobau.
6. Verfahren für das Ausbringen auf landwirtschaftlichen Flächen - einschließlich der

Häufigkeit und Gleichmäßigkeit des Ausbringens - von sowohl Mineraldünger als auch Dung,
bei denen die Nährstoffverluste in die Gewässer auf ein annehmbares Maß beschränkt
bleiben:
Düngemittel, insbesondere Stickstoffdünger, sind zeitlich und mengenmäßig bedarfsgerecht auszu-

bringen. Es sind daher schnell wirkende bzw leicht lösliche Stickstoffgaben von mehr als
100 kg/N/ha/Jahr zu teilen, ausgenommen bei Hackfrüchten und Gemüsekulturen im Trockengebiet
(langjähriges Niederschlagsmittel < 600 mm/a), wenn der Boden eine mittlere bis hohe Sorptionskraft
(> 15% Ton) aufweist.

Oberstes technisches Gebot der Düngung ist die Genauigkeit der Düngerverteilung auf die Fläche.
Daher müssen die Geräte zum Ausbringen der Düngemittel eine sachgerechte Mengenbemessung und
Verteilung gewährleisten. Auf die Gelände- und Bodenbeschaffenheit ist bei Auswahl der Geräte hin-
sichtlich Bodendruck angemessen Rücksicht zu nehmen.

Organische Dünger sind nach Ausbringung auf Flächen ohne Bewuchs bzw auf unbestellten Flä-
chen möglichst rasch einzuarbeiten (maximale Zeitspanne: 14 Tage).

Druck der Österreichischen Staatsdruckerei


